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hat die 1, Zivilkammer des Landgerichts Tübingen
auf die mtindtiche Verhandtung vorn 01. Juni2010

,^ unter Mitwirkung von
Präsident dea LandEeriohts Frey
Richter am Landgericht Hornikel

Richter Bernhard
für Recht erkannt:

1' Die Berufung der Beklagten gegen das Urteit des Amtsgerichts Cqlw - Z c 503/09 -
vorn 4, Dezernber 2009 wird zurtrckgewiesen^

2' Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens einschtießtich der Kosten der
Streithelferin.

3, Das Urteil ist vortäufig vollstreckbar.

4, Die Revision wlrcl rricht zugelässen.

Berufungswerl: ZZ1,OZ E.
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Gründe:

l .

Von der wiedergabe der tatsächtichen Feststelungen wird gern. $s s40 Abs. 2, 3.13 aAbs, 1 Satz 1 ZPQ,2O Nr. g EGZPO abgesehen.

l r .

Dle Berufung' an deren Zulassung durch das Amtsgericht die Kammer gebunden ist(und die deshalb auch nicht gem, s 522 Ab6, z zpa behandelt werden konnte), haf kei-nen Erfotg,

Die vom Amtsgericht als Bemessungsgrundrage herangezogene schwack€-Liste 200gist aus berufungsrechflicher Slcht vor dem Hintergrunfl von g ZgT Zpe,der dem Arnts_gericht eine schätzung des entstandenen schaderrs erraubt, nicht zu beanstanden. Diesgift auoh fllr den geringen - unter S % fiegenden _ pauschalen Aufschlag auf den Norrnal_tarif für die auch drei Wochen spätef noch fiedenfalls irn weitesten Sinne) als unfailbe-dingt anzusehende Anmietung. Der Unfallersatztarif afs solcher ist nicht Streitgegen_stand, weshalb die auf ihn abziebnden Einwendungen irrerevant sind.

Anlass' die schwacke-Liste 2008 ' anders afs oie vom Bundesgerrchtshof für taugricherachteten schwacke'Listen 2003 und 2006 (vgt. BGH versR 2010 54s ff.) - nicht zuakzeptieren' hat die Kammer nicht. Die Eeklagte hat Mängel, die mit konkret auf denhier in Rede stehenden Fall bezogenen Tatsachen belegt wären, nicht aufgezeigt. Derrtschadensrechtlichen umstand, sich ersparte eigene Auflrvendungen anrechnen lassenzu müssen, ist durch die,{nmietung eines klassentieferen Fahzeugs genügt.

t 1 t .

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 97 ZPo; diejenige zur vorräufigen vollstreckbarkeitauf  gg 70q Nr.  1e,711,71A ZpO.
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Gründe, die Revision zuzulassen, liegen

tv.

nicht vor (S S4g Abs. Z Satz 1 ZpO).

Frey
Präsident des
Landgerichts

Hornikel
Richter arn Landgericht

, " o o * ] ' " t ; ^

Bernhard
Richter
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